
288 Besprechungen und Anzeigen 

zeigt, daß der Papst seine Meinung zum Thema besonders am Beispiel der prae­
benda formuliert. Andere Abschnitte befassen sich mit den materiellen Elementen 
juristischer Personen, d. h. der Zahl und Organisation der ihnen angehörenden 
natürlichen Personen und ihrem Vermögen, ihren Zielen oder ihrer Arbeitsweise, 
vor allem mit den Möglichkeiten und Schwierigkeiten ihrer Repräsentation durch 
natürliche Personen. Insgesamt ergibt sich, daß die juristische Person bei Inno­
cenz, wie schon im römischen Recht, zweifellos fiktive Elemente enthält; wesent­
lich ist jedoch ihr enger Bezug zur Realität, wie er vor allem in ihrer Bindung an 
natürliche Personen als den Verwaltern ihrer besonderen Rechte und an ein Ver­
mögen als Voraussetzung für die Ausübung dieser Rechte zum Ausdruck kommt. 
Es handelt sich demnach keinesfalls um eine bloß gedankliche Konstruktion im 
Sinne Savignys. - Man wird diesem durchaus nicht vollkommen neuen Ergebnis 
im ganzen zustimmen können und auch dankbar manchen Hinweis auf einzelne 
Besonderheiten im Denken Innocenz' aufnehmen. Störend wirken neben einer oft 
unnötigen Breite die zahlreichen Druckfehler in fremdsprachlichen, vor allem in 
den deutsch wiedergegebenen Zitaten und den zugehörigen Literaturangaben. 

Wolfgang Stürner 

Andrew W. Lew i s, The Capedan apanages and the nature of the French 
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stischen Charakter mancher Forschungsurteile auf, die in der Teilung der Länder 
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